
d e r  G e m e i n d e  

H o h e n f e l d e  

Auf der Grundlage des 5 5 der Kornmiinalverfassung für das Land Mecklenburg - Vorpornrnern 
(KV M-V) in der Fassung der Belcanntmachung vom 08. Juni 2004 (GVOBI. S. 205) 
wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung vom 14.02.2005 
und nach Anzeige bci der ReclitsawFsichtsbehörde nachfolgende J-Ia~iptsatzung erlassen: 

(1) Die Gemcinde Hollenfelde uiiifaßt die Orte Hohenfelde, Jvendorf lind Neu Hohcnfclde, 
wobei Ortsteilveitretuilgen nicht gebildet werden. 

(2)  Die Gcrneinde füll-t ein Wappen ~ m d  ein Dienstsiegel. 
(3) Das Wappen zeigt: „In Gold über grünem Hügel ein grünes Knstaiiieilblatt." 
(4) Die Gemcinde f i i b  keine Flagge. 
( 5 )  Das Dienstsiegel zeigt das Gerneindewappen mit der Umschrift 

*GEMEINDE HOHENFELBE .LANDKREIS BAD DOBERAN* 
L U I ~  die jeweilige Ordnimgszakl in xabisclien Ziffern. 

(6) Das große Siegel hat einen Durclmesser voll 3,5 cm, das kleine Siegel einen Durchmesser 
von 2 cn1. 

(7)  Die Verwendung des Wappcns durch Dritte bedarf der Genelmligiing dcs Bürgermeisters. 

§ 2 
Rechte der Einwohner 

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens einmal im Jahr eine Versammlung der Einwohner 
der Gemeinde eiil. Die Eiilwohnerversarnmlung kann auch begrenzt aiif Orlsieile 
durchgsführt werden. 

(2) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversamn~lung iil Selbstverwalimgsangelcgcn- 
heiten, die in der Gemeindeve~~retersitzuilg behandelt werden mtissen, sollen dieser in 
eine]: angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden. 

(3) M e  Einwohner erhalten die Mlrglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn des ö'ffentlichen 
Teils der Gemeindevertreiersitzmg Fragen an alle Mitglieder der Gemeindeverlrehg 
sowie den Bürgermeister zu stellen und Vorschliige oder Anregungen zu unterbreiten. 
Die Fragcn, Vorschläge und Aiiregungen dürfen sich dabei ilicht auf Beratings- 
gegei~stk~de der nachfolgenden Sitzung der Gemeindevertretung beziehen. 
FUr die Fragestunde ist eine Zeit bis zu 30 Minuten vorzusehen. 

(4) Der Bürgermeister ist verpflichtet, im Offentlichen 'Teil der Sitzimg der Gemcindcver- 
tretung ober wicl~tige Geineiildeangclegenheiten zu berichten. 
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Der Bürgermeister tri.fft Entscheidungen zu: 
1. Vorkaufsreclitverzichlserk1är~1igen nach $$ 24 ff. BauGR 
2. Denkmalschutz nach E 22 DSchG M-V " 

3. Gemcindliches Eilwernehmen im Baugenehmigiingsverfahrt.n 
Die beiden Stellvertreter des Bfhgermeisiers sind gleichzeitig Stellvertreter des - 
Vorsitzenden der Gemeindevertretung. 

Ii 7 
Entschädigung 

Die Mitglicdcr der Gemeindevertretung erhalten für die Teilnahme aii Sitzungen 
- der Gemeindevertretung 
- der Ausschüsse 

eine sitzungsbezogenii Aulivandseiltschädig~~ng in Höhe von EUR 30,00. 
Ausschussvorsitzei~de erhalten f ir  die Leitung der Ausscliusssitzung eine Aufwandsent- 
schsdigung in Höhe von EUR 30,OO. 
Sachkundige Einwohner erhalten für die Teilnahme an den Ausschusssitzungen 
eine gleiche sitzungsbezogene Aufwaridsentcchädigg wie die Mitglieder der 
Gemeindevertretung. 
Der Bürgermeister erhalt eine futiktionsbezoene hwfwandsentsch3digung von 100 % 
des in der Entschädigmgsvcrordnung vorgesehenen Betrages. 
Der erste Stellvertreter erhält für die Dauer der Vertretung eine Auiwandsei~tschPdigui~g 
in Höhe von 20 %, der zweite Stellvertreter erhält für die Dauer dtr Vertretung eine Auf- 
wandscntschadigung in Höhe von I0 % der Aufwandsentschldigung des Bürgermeisters. 
Fraktioilsvorsitzende erhalten keine funktionsbezopene Aufwandsentschädicum. - - - 
Vergutungeil, Sitzungsgeldei und Aufwandsentschädigungen aus einer Taligkeit 
als Vcrtreler der Gemeinde in Unternehmei~ oder EinrichPtmgen in einer Rechtsfom 
des privaten Rechts, die eine Höhe von EUR 150,- jährlich übersteigen, sind an 
die Gemeinde abzuführen. 

$ 8  
Öffentliche Bekanntmcmacbung 

Öffentliche Bekanntmachungen von Satzungen und Verordnungen erfolgen, soweit 
keine sondergesetzlichen Vorschriften bestehen, durch Aushang an den 
~ekanntinachun~stafeh in der Gemeinde. Zusätzlicli kann der Aushang an der 
Informationstafel iin Amt Bad Doberan - Land erfolgen. 
Der Aushang aii der Inforn~ationstaf'el iin Amt Bad Doberan - Land hat iniormaiorischen 
Chatakter und bewirkt die Bekanntnlachung nicht. 
Die Bel~anntmachungstafeln der Gemeinde befinden sich in Hnhcdelde Dorfstraße und 
DorfstraRe Spar Markt, in Tvendorf Dorfstraße und in lvendorf Schwaaner Chaussee. 
Die Informationstafel im Amt Bad Doberan-Laud befindet sich ini Gebäude des Aintes, 
Iiarnmerliof 3 in Bad Doberaii. 
Die Dauer des Aushanges beträgt 14 Tage (Aushangfrist), wobei der Tag des Anschlags 
und der Tag der Abnahme nicht mitgerechnet werden, aber auf dcrn ausgehX11gten 
Scliriitstilck mit Unterschrifl und Dienctsiegel vermerkt wird. 
Die Bekanntinachuilg ist mit Ablauf des letzten Tages der hblauffrist bewirkt. 
Der Aushang an der Informationstafel im Amt Bad Dobcran-Land hat iiifomaiorischen 
Charakter und bewirkt die Bekanntmachung nicht. 



(4) Für üffentliche Bekannimachungen nach 9 29 Absatz 6 KV M-V ist dic in der 
Geschäftsordnung festgelegte Frist maßgebend. 

( 5 )  Satzungen und Verordn~ulgen sind in ihrein vollen Wortlaut bekanntzumachen. 
Sind Kartcn, Plane oder Zeichnungen, die Bestandteile einer Satzung oder eines 
soiistigeii Schi.ifistücltes, so kanii die öffentliche Bekanntmachung dieser Teile in Form 
der Absgtze 1 und 2 dadurch ersetzt werden, da$$ diese iin Büro des Bürgermeisters, 
Parlcweg 1 a in 18209 Hohenfelde oder in den Amtsräumen des Amtes Bad Doberan- 
Land, Kammcrhof 3 in 18209 Bad Doberan, zu jedermanns Einsicht wahrend der 
Dienststunden ausgelegt werden (Ersatzbekanntmachung). Die Bestandteile sind in der 
Satzung oder dem sonstigen Schriftstück zu bezeichnen. 
Die Ersatzbekaimtmachung wird vom Bürgermeister angeordnet. Die Anordnung muss 
die genauen Angaben über Ort uind Dauer der Auslegung enthalten und ist zusammen 
mit der Satzung oder des sonstigen Schriftsttickes nach Absatz 1 und 2 zu veröffentlichen. 
Die Dauer der Auslegung betragt 14. Tage. Regiim und Ende der Auslegung sind auf dem 
ausgelegten Exemplar mit Untersclirift und Dienstsiegel zu veilllerkeil. 

(6) In der Bekanntmachung ist, soweit erforderlich, auf eine aufsichtsbehördliche 
Genehmigung unter Angabe der genehmigenden Behörde, des Datums und des 
Aktenzeichens hinzuweisen. Ist fir  eine Genel~rnigung kein Aktenzeichen angegeben, 
bedarf es siart der Angabe des Alttenzeichens des Hinweises, daß die Genehmigung 
ohne ein solches Zeichen erteilt wordcn ist. 

(7) Sind öffentliche Bekanntmachungen in der durch dic in dcn vorgcnannten Absätzen 
festgelegten Form infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse 
nicht milglich, so ist die Öffentlichkeit durch schriftliche Einzelinformatioil iil Fonn 
einer Postwurfsendung in alle Haushalte zu unterrichten. Sind Grundstückseigentümer, 
die nicht durch die in Satz 1 fcstgclcgtc Form crrcicht werden kunnen, von dem Jnhalt 
der Belcanntmachung zu informieren, erhalten diese eine schiltlichc Einzclinibrmalion 
in ihrcn Haushalt. 
Die öffentliche Bekanntn~achung in der in den Absätzen (I)-(6) festgelegten Form ist 
nach Entfallen des Hinderungsgrundes unverzüglicl~ naclnuholen. 

§ 9 
lnkrafttreten 

(1) Diese Satzung tritt arn Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 24.03.2000 und AndeninZen außer Kraft. 

ZL-ol~8s' Hohenfelde, den ............. && Siewert 

Bürgermeister 






